
Informationsblatt „Vorvertragliche Informationen Ihres Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise“  

Ihr Ansprechpartner vor Ort:     Gerd Schönberg    +49 175 264 68 69 

Bestimmungsort:   Windhoek 

Reiseroute:  lt. Prospekt 

Transportmittel: landesübliche Reisebus Mercedes Sprinter 19 Sitzer, Minibus 14 Sitzer, goHartl golftours Reisebus Mercedes Sprinter 16 Sitzer 

Ort, Tag und Zeit:  Abflug 24.10.2024/ Ankunft 25.10.2024 vormittags – Rückreise nachmittags/abends 08.11.2024, die genauen Abfahrtzeiten zu den 

Hotels/Lodges und Restaurants werden Ihnen vor Ort bekannt gegeben. Bitte geben Sie uns Ihre Ankunftszeit am Anreisetag bekannt und Ihre Abflugzeit am 

Rückreisetag und es werden die Transfers arrangiert. 

 2 Übernachtungen im DZ Bagatelle Kalahari Boutique Farmhouse/Frühstück und Abendessen 

 Sundowner Drive & Cheetah Excursion, nächtliche Pirschfahrt, Sternen Safari im Observatory, morgendlicher Scenic Drive 

 2 Übernachtungen im DZ Luxury Zelt Desert Hills Glamping Camp/Frühstück und Abendessen 

Sossusvlei Excursion 

 4 Übernachtungen im DZ Strand Hotel Swakopmund Meerblick/Frühstück 

Marine & Dünentag Walvis Bay 

 2 Übernachtungen im DZ Twyfelfontein Country Lodge/Frühstück und Abendessen 

Buschmann-Felszeichnungen Tour 

 3 Übernachtungen im DZ Etosha Safari Lodge/Frühstück und Abendessen 

3 Pirschfahrten Etosha 

 1 Übernachtung im DZ Windhoek The Weinberg/Frühstück 

Alle Fahrten im Reisebus, Ausflüge und Pirschfahrten mit örtlichen Safari Fahrzeugen 

Ein Gruppen-Flughafentransfer von Windhoek am 25.10. vormittags zum Kalahari Bagatelle Farmhaus  

Ein Gruppen-Flughafentransfer zum Flughafen Windhoek am 08.11. nachmittags  

Gruppengrösse:  12 Teilnehmer 

Sprache:   deutsch 

Eingeschränkte Mobilität:  Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie die Mobilitätsanforderungen erfüllen können, fragen Sie uns bitte unbedingt vor Ihrer 

Buchung. 

Reisepreis:   4490.- € p.P.im DZ, EZ- Zuschlag   1190.- €   Bei Buchung 20 % Anzahlung, Restzahlung 30 Tage vor Anreise. 

Reiseveranstalter:  goHartl Golftours  Einzelunternehmen, Pfistererberg 16  D 94086 Bad Griesbach     08532/92 640 18   info@golfausflug.de 

Visa/ Pass:  Einreisebestimmungen für Namibia Visum und Aufenthaltserlaubnis für den Namibiabesuch: 

Bei der Ankunft in Namibia wird eine Aufenthaltsgenehmigung für bis zu 90 Tage in den Pass eingetragen. Es empfiehlt sich, bei der Einreise zu kontrollieren, ob 

das Visum für die gewünschte Aufenthaltsdauer erteilt und in den Pass gestempelt wurde. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate über den geplanten 

Ausreisetag hinaus gültig sein. Außerdem sollte er genug freie Seiten für die Ein- und Ausreisestempel enthalten. Für eine reine Namibiareise ist eine 

Doppelseite ausreichend. Reisen Sie anschließend nach Simbabwe und Botswana, sind mindestens vier freie Seiten erforderlich. 

Bitte machen Sie von Ihrem Pass und von Ihrem Flugticket eine Kopie und hinterlegen Sie diese als Scan in Ihrer Mailbox. Im Falle eines Verlustes sind diese 

Kopien unerlässlich für die Beantragung neuer Dokumente. 

Reisende müssen ihre Wiederausreise (Rückflug- oder Weiterreiseticket) nachweisen können. Bei der direkten Einreise aus einem Gelbfieberendemiegebiet ist 

für alle Reisenden der Nachweis einer gültigen Gelbfieberimpfung notwendig.  

 

Sie können vor Reisebeginn jederzeit von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber uns zu erklären. Im Falle des Rücktritts verlieren wir den Anspruch 

auf den Reisepreis. Stattdessen können wir, soweit der Rücktritt nicht von uns zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 

unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände aufgetreten sind, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 

erheblich beeinträchtigt haben, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in 

Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.  

Die Entschädigung bei Pauschalreisen berechnet sich nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt: Bis  31. Tage vor Reiseantritt 20 % des 

Reisepreises, ab dem 30. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises, ab dem 21. bis 15 Tag vor Reiseantritt 70 % , ab dem 14 Tag bis 7 Tag 85 % , ab 7 

Tage und bei Nichtanreise  95 % und bei Rücktritt am Reisetag 95 % des Reisepreises. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Reise- und Geschäftsbedingungen.  

 

Reiserücktrittskostenversicherung und weitere Versicherungsmöglichkeiten 

Sie können sich für den Fall eines Reiserücktritts und im Hinblick auf Risiken bei der Durchführung der Reise (insbesondere Abbruch, Unfall, Krankheit, Kranken-

Rücktransport und Gepäckverlust) versichern. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, den Abschluss einer Versicherung zu prüfen. Es wird Ihnen in Ihrer 

Bestätigungsmail ein Link zur Versicherung gesendet. 

Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von goHartl golftours vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von goHartl 

golftours vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an goHartl golftours unter der mitgeteilten Kontaktstelle von 

goHartl golftours zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von goHartl golftours bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der 

Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur 

Kenntnis bringen. 

Bei der Ihnen angebotenen Kombinationen von Reiseleistungen handelt es sich um Pauschalreisen im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.1. Daher können Sie 

alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen goHartl golftours trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen goHartl golftours über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 

Rückzahlung Ihrer Zahlungen und– falls der Transport in der Pauschalreise Inbegriffen ist – zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB 

  Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie   

  alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg trägt die volle  

  Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.  

  Zudem verfügt das Unternehmen goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer    

  Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

  Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in   

  Verbindung setzen können. 

- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person über      

  tragen. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag aus-         

  drücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises über  

  steigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende  

  das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

- Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der            

  wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer               

  die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung 

- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten,  

  beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem           

können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden  

  angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 

- Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“),  

  wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen   

  hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die  

  Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in  

  Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des  

  Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so        

  wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

- goHartl golftours Golfreisen Gerd Schönberg hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese   

  Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde 

   R+V Allgemeine Versicherung AG - Raiffeisenplatz 1 - D 65189 Wiesbaden +49 611 533 5859        ruv@ruv.de 

  kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg verweigert werden. 

  Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

  

 

 

 



 

  

 Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB 

  Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie   

  alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg trägt die volle  

  Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.  

  Zudem verfügt das Unternehmen goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer    

  Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

  Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in   

  Verbindung setzen können. 

- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person über      

  tragen. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag aus-         

  drücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises über  

  steigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende  

  das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

- Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der            

  wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer               

  die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung 

- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten,  

  beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem 

können      

  die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden  

  angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 

- Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“),  

  wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen   

  hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die  

  Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in  

  Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des  

  Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so        

  wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

- goHartl golftours Golfreisen Gerd Schönberg hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese   

  Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde 

   R+V Allgemeine Versicherung AG - Raiffeisenplatz 1 - D 65189 Wiesbaden +49 611 533 5859        ruv@ruv.de 

  kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von goHartl golftours - Golfreisen Gerd Schönberg verweigert werden. 

  Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

  

 

 

 

  



 

Ja             Nein 

 

Anmeldung zur Gruppenreise 
Südafrika Durban Drakensberge Sun City 

      Verkehrsunternehmen  goHartl golftours Pfistererberg 16 94086 Bad Griesbach +49 8532 9264018   +41 445005126   info@golfausflug.de    www.golfausflug.de 

Kontaktdaten  

Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden nach §651 a BGB sowie das Informationsblatt „Vorvertragliche Informationen Ihres 

Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise“ die Bestandteil dieser Bestätigung sind, habe ich erhalten. 

                       Unterschrift        ____________________________________ 

Nationalität/en der Passinhaber 

 

Den vollständig ausgefüllten  

Anmeldebogen senden Sie bitte an: 

 

Gardenroute / Namibia 

24.10.– 08.11.2024 
Angebots-Nr.: NA-24-GG-24100811 
 

 

 

Ort, Datum                                                                                                                                       Unterschrift 

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Irrtum und Verfügbarkeit. Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die 

Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters bzw. Leistungsträgers habe ich zur Kenntnis genommen. Hiermit erkläre ich, dass 

ich für die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger wie für 

meine eigenen einstehen werde.  

Es gelten die Reise- und Zahlungsbedingungen von goHartl golftours, Einzelunternehmen, Pfistererberg 16 D-94086 Bad Griesbach. E-Mail: 

info@golfausflug.de, Tel +49 8532 9264018 

Name 

Vorname 

PLZ, Ort 

Telefon 

 

Straße, Nr. 

E-Mail 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 

goHartl golftours 
Pfistererberg 16                          
D-94086 Bad Griesbach            Email  info@golfausflug.de 

Anmeldung zur Gruppenreise 

Namibia 


